
Einhaltung der Grundsätze zum Datenzugriff und 
zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen (GDPdU) 
mit Hilfe von SAP-DART (Data Retention Tool) sowie der SAP HR Interface Toolbox

Das Gesetz:

Zum 1.1.2002 wurden die Bestimmungen der Ab­
gabenordnung (AO) durch das Steuersenkungsge­
setz (StSenkG) geändert (StSenkG, Artikel 7, in der 
Fassung vom 14.07.2000, veröffentlicht im BGBl. I, 
Teil 1, S. 1433, am 23.10.2000). In diesem Zuge 
regelte das Bundesfinanzministerium die Ordnungs­

vorschriften für die Buchführung, für Aufzeichnungen 
und für die Aufbewahrung von Unterlagen (§§ 146 
und 147) neu. Im Rahmen steuerlicher Außenprü­
fungen stehen dabei den Finanzbehörden nun 
folgende drei Zugriffsmöglichkeiten zur Verfügung 
(§ 147 (6) AO):

Zugriffart Z1 – unmittelbarer Zugriff:
Die Finanzbehörde hat hierbei das Recht, selbst auf das Datenverarbei­
tungssystem zuzugreifen. Im Sinne eines Nur-Lesezugriffs darf die Behörde 
insbesondere auf Daten aus folgenden Bereichen zugreifen:
n �Finanzbuchhaltung
n �Kosten- und Leistungsrechnung
n �Waren- und Materialwirtschaftssystem
n �Anlagenbuchhaltung
n �Dokumenten-Management-Systeme oder andere Archivierungssysteme 
n �Lohnbuchhaltung
Eine Veränderbarkeit des Datenbestandes wird hierbei ausgeschlossen.
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Zugriffart Z2 – mittelbarer Zugriff:
Im Rahmen dieser Zugriffsmethodik besteht für die Finanzbehörde die 
Option, den Steuerpflichtigen zu einer rein technischen Mithilfe aufzufordern 
und zu verlangen, dass er die Daten nach ihren Vorgaben vor Ort maschi­
nell auswertet oder von Dritten auswerten lässt.

Zugriffart Z3 – Datenträgerüberlassung:
Bei dieser Zugriffsmethodik handelt es sich um die wesentliche Änderung, 
welche durch die Bestimmungen der GDPdU umgesetzt werden. Der Be­
triebsprüfer hat dadurch das Recht, zu verlangen, dass ihm sämtliche steuer­
relevanten Unterlagen auf einem maschinell verwertbaren Datenträger zur 
Auswertung überlassen werden.
Dabei steht es im pflichtgemäßen Ermessen der Finanzbehörde, ob sie sich 
für eine, zwei oder alle drei Zugriffsmöglichkeiten entscheidet.
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Die Lösung:

Mit SAP DART und/oder der SAP HR Interface 
Toolbox lassen sich Daten aus SAP­Systemen 
 extrahieren und auf externen Datenträgern oder 
 einem Archivsystem speichern. Aus den DART­
 Extrakten werden sogenannte Views, die eine 
 Untermenge der DART­Extrakt­Daten enthalten, er­
zeugt.  Diese Views sind durch die Finanzbehörden 
auswertbar. Auf diese Weise kommen Unterneh­
men der gesetzlichen Forderung nach, den Finanz­
behörden steuerrelevante Daten gemäß GDPdU zu 
überlassen.

Also: Die nächste Betriebsprüfung kommt bestimmt. Die Spezialisten von HENRICHSEN sind Ihnen gerne 
behilfl ich, Sie optimal auf den Besuch des Prüfers vorzubereiten. Erfahrene Berater unterstützen Sie gerne 
von A bis Z (Analyse, Konzeption und Implementierung von SAP DART, Zugriff auf extrahierte Daten).

Voraussetzungen Branchen Referenzen

n  SAP R/3 ab Version 4.6 im 
Standard verfügbar; ältere 
Releases können per OSS­
Update DART­fähig gemacht 
werden

n  Ein von SAP zertifiziertes 
Archiv­/DMS­System mit SAP 
ArchiveLink Anbindung (EASY, 
SAPERION, SAP Content­
Server, weitere auf Anfrage)

n  Alle n  C.H. Beck Verlag
n  Käserei Champignon
n  Wiegand Glas
n  Gummiwerk KRAIBURG
n  Alcatel Dunkermotoren
n  EBV Elektronik
n HOERBIGER Antriebstechnik
n  NEOPLAN
n  Rummelsberger Anstalten
n  AREVA Sachsenwerk
n  Münchener Medizin Mechanik
n  Orsay
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